
f,

E

Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 17. Januar 1996

157. Quartierplan Gwyd, Niederglatt und Niederhasli
Am 1.4. November 1"995 ersuchte der Gemeinderat Niederglatt um
Genehmigung des Quartierplans Gwyd. Der Quartierplan wurde im
Verfahren nach $ L60 a PBG aufgestellt; die unterschriftliche Zustim-
mung aller Grundeigentümer im Beizugsgebiet liegt vor. Die Festset-
zung des Quartierplans Gwyd erfolgte mit den nachstehenden Be-
schlüssen:

- Gemeinderat Niederglatt, Beschluss vorn 25. September 1995,

- Gemeinderat Niederhasli, Beschluss vom 8. August 1"995.

Die Festsetzungsbeschlüsse wurden im kantonalen Amtsblatt vom
6. Oktober und 8. September 1995 veröffentlicht und den betroffenen
Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. Gemäss den Rechtskraftbe-
scheinigungen vom 2. November und 4. Oktober 1995 der Kanzlei
der Baurekurskommissionen sind gegen diese Beschlüsse keine Re-
kurse eingegangen.

Das Quartierplangebiet wird im Nordosten durch die Bahnhof-
strasse, im Osten durch das Bahnareal der SBB, im Süden durch die
Hofstetterstrasse bzw. die auch im genehmigten Quartierplan Eier-
bach (RRB Nr. 234L11992) befindliche Grundstücksparzelle Kat.-Nr.
1"142 der Refonda Metallwerke AG und im Westen durch die Heisel-
strasse, die Gemeindegrenze und die Sonnenbergstrasse S-2 begrenzt.

Das ganze Quartierplangebiet befindet sich innerhalb der Baüzo-
nen nach geltendem Zonenplänen und innerhalb der Generellen Ent-
wässerungspläne der Gemeinden Niederglatt und Niederhasli.

Der strassenmässigen Erschliessung des Quartierplangebietes die-
nen die an die Sonnenbergstrasse S-2 und die Hofstetterstrasse ange-
schlossene Seeblerstrasse, die Fronbergstrasse und die Gwydstrasse
mit Kehrplätzen sowie die Bahnhofstrasse. Mit dem Heiselweg, dem
,Fronbergweg, dem Seebler- und Gwydweg sind Rad- und Fussweg-
verbindungen in Richtung Bahnhof vorgesehen.

Die an der Seeblerstrasse aut 20,3 m, an der Fronbergstrasse auf
L6,8 m bzw. auf t4,5 m, an der Gwydstrasse auf L9,8 m, am Heiselweg
auf 9,6 m, am Fronbergweg auf L0,2 m, am Seeblerweg auf 9,6 m und
am Gwydweg auf 9,6 m bzw 12,6m festgelegten Verkehrsbaulinienab-
stände entsprechen der Bedeutung dieser Strassen und Wege. An der
Bahnhofstrasse werden die mit RRB Nr. 112011960 genehmigten Bau-
linien teilweise aufgehoben bzw. neu festgelegt. Zwischen der Seeb-
lerstrasse und der Fronbergstrasse wird entlang den Grundstücks-
grenzen von Kat.-Nrn.1.176 und 1172 eine Baulinie für Versorgungs-
leitungen festgelegt. Nach der Niveaulinie beträgt die Höchststeigung
bei der Seeblerstrasse 6,50/o, bei der Fronbergstrasse 67o, bei der
Gwydstrasse 4Yo, am Heiselweg 2,5o/o, ãrî Fronbergweg 3,2o/o, am
Seeblerweg 1,87o und am Gwydweg4,5o/o.

Der Quartierplan umfasst ferne¡ die Kostenverleger für die Verfah-
renskosten und die Baukosten (Strassen, Kanalisation, Regenrückhal-
tebecken, Wasser und Elektrizität). Für das Wohngebiet zwischen der
Fronbergstrasse und der Sonnenbergstrasse S-2 besteht eine auf
Lärmschutzmassnahmen beschränkte Gestaltungsplanpflicht.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (g 5
PBG).
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Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

I. Der mit Beschlüssen der Gemeinderäte Niederglatt vom 25. Sep-
tember 1995 und Niederhasli vom 8. August 1995 iestgesetzte euar-
tierplan Govyd wird gestützt auf g 159 PBG gemäss den eingereichten
Akten genehmigt.

II. Mitteilung an die Gemeinderäte Niedergla\T, ïITZ Niederglatt,
und Niederhasli, 8155 Niederhasli (ftir sich unã zuhanden der bãtei-
ligten Grundeigentümer, unter Rücksendung von d¡ei euartierplan-
dossiers an die Gemeinde Niederglatt sowie eines Quartierplandos-
siers an die Gemeinde Niederhasli mit Genehmigungsvermerk), sowie
an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Husi


